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Öffentliche Bekanntmachung vom 30.03.2026 

Ordnungsbehördliche Verordnung über ein Verbot des Alkoholkonsums 
und des Mitführens von offenen alkoholischen Getränken auf dem 
Brüsseler Platz 

Aufgrund des § 5 des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen 
und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Landesimmissionsschutzgesetzes NRW - 
LImSchG NRW) in der Fassung vom 18.03.1975 (GV.NRW. S. 232) und des § 31 des 
Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG NRW) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 
(GV. NRW. S. 528) in der bei Erlass dieser Verordnung jeweils gültigen Fassung 
erlässt die Stadt Köln für den Bereich des Brüsseler Platzes nach Zustimmung der 
Bezirksregierung Köln gemäß § 5 Abs. 4 LImSchG NRW folgende 
ordnungsbehördliche Verordnung: 

§ 1 Alkoholverbot

(1) Der Konsum von Alkohol und das Mitführen von offenen alkoholischen 
Getränken sind auf der in der Anlage blau markierten Platzfläche des Brüsseler 
Platzes nebst umgebender Anliegerstraßen (inklusive aller öffentlichen Flächen 
wie Gehwege, Fahrbahnen, Parkflächen etc.) täglich in der Zeit von 21.00 Uhr 
bis 6.00 Uhr untersagt.
Vom Mitführverbot erfasst sind auch alle nicht original verschlossenen 
alkoholischen Getränke.
Die Anordnung gilt für den Bereich: Brüsseler Platz und die anliegenden 
Kreuzungsbereiche Maastrichter Str. / Ecke Brüsseler Str. bis einschließlich 
Brüsseler Str. 72, sowie die Kreuzung Brüsseler Platz / Ecke Maastrichter Str. 
bis einschließlich Maastrichter Str. 55 und für die Brüsseler Str. bis einschließlich 
der Hausnummer 66.

(2) Von dem Verbot ausgenommen sind die konzessionierten Außengastronomie-
flächen der angrenzenden Gastronomiebetriebe für Gäste und Mitarbeitende 
während der genehmigten Öffnungszeiten.

§ 2 Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 Absatz 1
in der Zeit von 21.00 Uhr bis 6.00 Uhr auf der Fläche Alkohol konsumiert oder
offene alkoholische Getränke mitführt.
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(2) Die Verfolgung und Ahndung dieser Zuwiderhandlung richtet sich nach § 17 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1987 (BGBL. I S. 602)
in der jeweils gültigen Fassung. Die Geldbuße beträgt bei vorsätzlichen
Zuwiderhandlungen höchstens 1000 €, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen
höchstens 500 €.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 
31.03.2028 außer Kraft. 

Abbildung 1: Geltungsbereich der ordnungsbehördlichen Verordnung 

Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung wird hiermit verkündet. 

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen. 

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungs-
pläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet

oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt."

Köln, den 27.03.2026 Der Oberbürgermeister 
gez. Torsten Burmester 
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